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Weiterbildungs-
konto

Neue Chancen für Wiener ArbeitnehmerInnen. Wir fördern SIE.

Der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) fördert:

3 Die beruflichen Entwicklungschancen von Beschäftigten.

3 Die Reintegration von Arbeitslosen in den Arbeitsprozess.

3 Die regionale Entwicklung – Netzwerke für Beschäftigungschancen.

3 Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wien.

3 Die berufliche Chancengleichheit von Männern und Frauen.

Der waff ist ein Fonds der Stadt Wien.

Getragen von der Stadt, dem ÖGB, 

der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 

der Wiener Wirtschaftskammer, 

dem Wiener Arbeitsmarktservice.

und der Industriellenvereinigung Wien.

In Kooperation mit

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff)

A-1020 Wien, Nordbahnstraße 36, E-Mail: waff@waff.at
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3 Personen, die beruflich wiederein-

steigen möchten

3 Personen in Eltern- oder

Bildungskarenz

3 Präsenz- oder Ausbildungs-

dienstleistende und Zivildiener

3 SozialhilfeempfängerInnen

Wie hoch ist die Förderung?

3 50 % der Kurskosten, max. € 200,– 

3 50 % der Kurskosten, max. € 300,–

wenn Sie zum Zeitpunkt des Kurs-

bzw. Semesterbeginns entweder

ULeistungen nach dem Arbeits-

losenversicherungsgesetz (Ar-

beitslosengeld, Notstandshilfe,

Bevorschussung von Leistun-

gen aus der Pensionsversiche-

rung, Weiterbildungsgeld,

Altersteilzeitgeld) beziehen,

U in Eltern- oder Bildungskarenz

sind oder

USozialhilfeempfängerIn sind.

3 80 % der Kurskosten, max. € 450,–

– wenn Sie einen Hauptschul-

oder Lehrabschluss erwerben, die

Werkmeisterprüfung oder die Be-

rufsreifeprüfung ablegen wollen.

Generell gilt:

3 Der Maximalbetrag kann im Zeit-

raum von zwei Kalenderjahren in

mehreren Teilbeträgen oder auf

einmal beantragt werden. Der

genehmigte Förderbetrag wird

jenem Kalenderjahr zugerechnet,

in dem der Kurs- bzw. Semester-

beginn liegt. 

Achtung: Förderungen von ande-

ren Fördergebern werden grund-

sätzlich abgezogen. 

Ausnahme: Förderungen durch

freiwillige und gesetzliche

Interessenvertretungen der Arbeit-

geberInnen und ArbeitnehmerInnen

und Förderungen der Gemeinde

Wien. 

Einreichfrist/Auszahlung

3 Anträge auf Förderung müssen

spätestens drei Monate nach

erfolgreicher Beendigung der

Weiterbildung eingebracht wer-

den. (Teilnahmebestätigung!)

Achtung: Bei Weiterbildungen,

die aus mehreren Semestern

oder Modulen bestehen, ist je

Semester bzw. Modul innerhalb

der oben genannten Frist ein-

zureichen.

3 Die Auszahlung des bewilligten

Förderbetrages erfolgt je Semes-

ter bzw. Modul.

Was wird gefördert?

3 Berufliche Weiterbildungen, die

von dem/der AntragstellerIn per-

sönlich getragen werden. Das

sind Kurs- und Seminarkosten

sowie Prüfungsgebühren, sofern

diese Kosten € 75,– pro Kurs 

bzw. Prüfung übersteigen. Nicht

gefördert werden Bücher, Skrip-

ten und staatliche Gebühren

sowie Hobby- und Freizeitkurse. 

Achtung: Es besteht kein Rechts-

anspruch auf diese Förderung.

Welche Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein?

3 Ihr aktueller Hauptwohnsitz ist in

Wien (Meldebestätigung) 

3 Die Weiterbildung wird bei einem

vom waff anerkannten Bildungs-

träger absolviert (siehe beiliegen-

de Liste der anerkannten

Bildungsträger)

Wer wird nicht gefördert?

3 Selbstständige 

3 BeamtInnen

3 StudentInnen

3 SchülerInnen

3 PensionistInnen

Wer wird gefördert?

3 ArbeiterInnen, Angestellte, 

Vertragsbedienstete

3 geringfügig Beschäftigte

3 freie DienstnehmerInnen nach

ASVG

3 Lehrlinge

3 Arbeitslose (beim AMS Wien

gemeldet)

Auf Initiative von

Bürgermeister

Dr. Michael Häupl hat der

Wiener ArbeitnehmerInnen

Förderungsfonds (waff)

das Weiterbildungskonto

geschaffen. Damit unterstützt

der waff die WienerInnen bei

Ihrer beruflichen Weiterbildung. 
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Weiterbildungs-
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Neue Chancen! 
Wir fördern Ihre Weiterbildung!

Wir informieren Sie gerne! Montag bis Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr, Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Weiterbildungskonto, Telefon: 217 48-555, Fax: 217 48-530
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